
 

 

 

Aktuelle Entscheidungen im Arbeitsrecht 4/25 
 
Arbeitgeberzuschuss zu 
Entgeltumwandlung - Tariföffnung 
Von den gesetzlichen Regelungen zur 
Entgeltumwandlung (§ 1a BetrAVG) einschließlich 
des Anspruchs auf einen Arbeitgeberzuschuss nach 
§ 1a Abs. 1a BetrAVG kann gemäß § 19 Abs. 1 
BetrAVG* auch in Tarifverträgen abgewichen 
werden, die bereits vor Inkrafttreten des Ersten 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes am 1. Januar 2018 
geschlossen wurden. 

Der Kläger ist seit 1995 als Sachbearbeiter bei dem 
beklagten Kreis beschäftigt. Kraft beidseitiger 
Tarifbindung finden die Tarifverträge des öffentlichen 
Dienstes der Kommunen (TV-VKA) Anwendung. Zu 
diesen Tarifverträgen gehört der Tarifvertrag zur 
Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im 
Kommunalen öffentlichen Dienst vom 1. Januar 2003 
(TV-EUmw/VKA). 

Der Kläger verlangt von dem Beklagten, für ihn 
monatlich einen Arbeitgeberzuschuss iHv. 15 vH des 
umgewandelten Entgelts in die von ihm 
abgeschlossenen Altersversorgungsverträge 
einzuzahlen. Er hat gemeint, der TV-EUmw/VKA sei 
keine abweichende Regelung iSv. § 19 Abs. 1 
BetrAVG. Der Anspruch auf Zahlung eines 
Zuschusses aus § 1a Abs. 1a BetrAVG könne gemäß 
§ 19 Abs. 1 BetrAVG nicht durch eine tarifvertragliche 
Regelung zur Entgeltumwandlung ausgeschlossen 
werden, die bereits vor Inkrafttreten der Regelung 
bestanden habe. Zudem bedinge der TV-EUmw/VKA 
nicht allein dadurch den Anspruch aus § 1a Abs. 1a 
BetrAVG ab, dass er keinen solchen Zuschuss 
vorsehe. Die Vorinstanzen haben der Klage 
stattgegeben. 

Die Revision des Beklagten war vor dem Dritten 
Senat des Bundesarbeitsgerichts erfolgreich. Die 
Auslegung von § 19 Abs. 1 BetrAVG ergibt, dass von 
§ 1a BetrAVG abweichende Regelungen auch in vor 
dem Inkrafttreten des Ersten 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes geschlossenen 
Tarifverträgen enthalten sein können. Mit den 
Regelungen des TV-EUmw/VKA liegt eine solche 
von § 1a BetrAVG abweichende Regelung im Sinne 
des § 19 Abs. 1 BetrAVG vor. Es bedarf weder einer 
konkreten oder ausdrücklichen Abbedingung des 
Zulagenanspruchs aus § 1a Abs. 1a BetrAVG im 
Tarifvertrag noch einer hierauf bezogenen oder 
sonstigen Kompensation. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 11. März 2025 – 3 AZR 
53/24 – Pressemitteilung 10/25 

 
Verfall von virtuellen Optionsrechten 
nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses 
Bestimmt eine Verfallklausel in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, dass zugunsten des 
Arbeitnehmers „gevestete“ virtuelle Optionsrechte 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund 
einer Eigenkündigung sofort verfallen, benachteiligt 
diese den Arbeitnehmer unangemessen (§ 307 Abs. 
1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB). Das Gleiche gilt für eine 

Klausel, die vorsieht, dass die „gevesteteten“ 
virtuellen Optionsrechte nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses doppelt so schnell verfallen, wie 
sie innerhalb der sog. „Vesting-Periode“ entstanden 
sind. 

Der Kläger war vom 1. April 2018 bis zum 31. August 
2020 bei der Beklagten beschäftigt. Das 
Arbeitsverhältnis endete durch fristgerechte 
Eigenkündigung. Im Jahr 2019 erhielt der Kläger ein 
Angebot auf Zuteilung von 23 virtuellen 
Optionsrechten (sog. „Allowance Letter“), das er 
durch gesonderte Erklärung annahm. Nach den 
Bestimmungen für Mitarbeiter-Aktienoptionen 
(Employee Stock Option Provisions „ESOP“) setzt 
die Ausübung der virtuellen Optionen, die zu einem 
Zahlungsanspruch gegen die Beklagte führen kann, 
deren Ausübbarkeit nach Ablauf einer Vesting-
Periode und ein sog. Ausübungsereignis wie einen 
Börsengang voraus. Dabei werden die dem 
Arbeitnehmer zugeteilten virtuellen Optionen nach 
einer Mindestwartezeit von zwölf Monaten innerhalb 
einer Vesting-Periode von insgesamt vier Jahren 
gestaffelt ausübbar. Die Vesting-Periode wird 
ausgesetzt, wenn und solange der Arbeitnehmer von 
seiner Pflicht zur Arbeitsleistung ohne 
Gehaltsanspruch entbunden ist. Nach Nr. 4.2 ESOP 
verfallen bereits ausübbare („gevestete“), aber noch 
nicht ausgeübte virtuelle Optionen unter anderem, 
wenn das Arbeitsverhältnis durch Eigenkündigung 
des Arbeitnehmers endet. Im Übrigen verfallen 
„gevestete“, aber noch nicht ausgeübte virtuelle 
Optionen nach Nr. 4.5 ESOP sukzessiv innerhalb 
eines Zeitraums von zwei Jahren nach Ende des 
Arbeitsverhältnisses. Zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens des Klägers waren 31,25 % der ihm 
zugeteilten Optionsrechte „gevestet“. Mit Schreiben 
vom 2. Juni 2022 machte der Kläger seinen 
Anspruch auf diese virtuellen Optionen geltend. Die 
Beklagte lehnte den Anspruch unter Hinweis auf den 
Verfall der Optionsrechte ab. 

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die ihm 
zugeteilten und „gevesteten“ virtuellen Optionen 
seien nicht mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
verfallen, da die Verfallklauseln unwirksam seien. Die 
Optionen seien essenzieller Bestandteil des 
Vergütungspakets gewesen. Er habe die 
Ausübbarkeit der Optionen durch die Erbringung der 
Arbeitsleistung in der Vesting-Periode erarbeitet und 
damit der Anreizfunktion genügt. Die Beklagte hat die 
Auffassung vertreten, die virtuellen Optionsrechte 
seien verfallen. Zweckrichtung der virtuellen 
Optionen sei die Belohnung der Betriebstreue bis 
zum Eintritt eines Ausübungsereignisses. Es handle 
sich lediglich um eine Verdienstchance, so dass bei 
einem Verfall kein erdienter Lohn entzogen werde. 

Die Vorinstanzen haben die vom Kläger erhobene 
Feststellungsklage abgewiesen. Seine Revision 
hatte vor dem Zehnten Senat des 
Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Die „gevesteten“ 
virtuellen Optionen sind nicht verfallen. Bei den 
Bestimmungen über das 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm handelt es sich um 
Allgemeine Geschäftsbedingungen iSv. § 305 Abs. 1 



 

 

 

Satz 1 BGB. Die an die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses anknüpfenden Verfallklauseln 
halten einer Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 
1, Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht stand. Die durch teilweisen 
Ablauf der Vesting-Periode „gevesteten“ virtuellen 
Optionen stellen auch eine Gegenleistung für die 
vom Kläger in dieser Zeit im aktiven Arbeitsverhältnis 
erbrachte Arbeitsleistung dar. Dies folgt 
insbesondere aus der in den ESOP enthaltenen 
Regelung zur Aussetzung der Vesting-Periode in 
Zeiten, in denen der Arbeitnehmer keinen 
Entgeltanspruch erwirbt. Der sofortige Verfall 
„gevesteter“ Optionen nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses berücksichtigt die Interessen 
des Arbeitnehmers, der seine Arbeitsleistung bereits 
erbracht hat, nicht angemessen und steht dem 
Rechtsgedanken des § 611a Abs. 2 BGB entgegen. 
Außerdem stellt dies eine unverhältnismäßige 
Kündigungserschwerung dar, da der 
Optionsberechtigte zur Vermeidung einer möglichen 
Vermögenseinbuße das Arbeitsverhältnis vor einem 
ungewissen Ausübungsereignis nicht kündigen 
dürfte. Soweit der Senat in einer älteren 
Entscheidung (BAG 28. Mai 2008 – 10 AZR 351/07 -
) den sofortigen Verfall bereits „gevesteter“ Optionen, 
die während des Arbeitsverhältnisses noch nicht 
ausgeübt werden konnten, nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses für zulässig gehalten hat, hält er 
daran nicht mehr fest. Auch die Klausel unter Nr. 4.5 
ESOP benachteiligt den ausscheidenden 
Arbeitnehmer bei typisierender Betrachtung 
unangemessen. Sie reflektiert durch den graduellen 
Verfall der Optionen zwar, dass dessen Einfluss auf 
den Unternehmenswert mit der Zeit abnimmt; sie 
lässt jedoch – ausgehend von der hier geregelten 
Vesting-Periode von vier Jahren und der enthaltenen 
Mindestwartezeit von einem Jahr – zu, dass die dem 
Arbeitnehmer zugeteilten virtuellen Optionen doppelt 
so schnell verfallen, wie sie „gevestet“ sind. Damit 
lässt sie die Zeit, die der Arbeitnehmer durch 
Erbringung seiner Arbeitsleistung in der Vesting-
Periode für die ausübbaren Optionsrechte 
aufgewandt hat, unberücksichtigt, ohne dass die 
kürzere Verfallfrist durch entgegenstehende 
Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt ist. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. März 2025 – 10 AZR 
67/24 – Pressemitteilung 12/25 

 
Angemessene Probezeit bei einem 
befristeten Arbeitsvertrag 
Die Vereinbarung einer Probezeit, die der 
Gesamtdauer des befristeten Arbeitsverhältnisses 
entspricht, ist in der Regel unverhältnismäßig. 
Die Auslegungsbedürftigkeit einer Vertragsklausel 
führt nicht automatisch zu deren Intransparenz. 

Endet das Arbeitsverhältnis durch eine Befristung, 
darf eine vereinbarte Probezeit gemäß § 15 Abs. 3 
TzBfG jedenfalls ohne Hinzutreten von besonderen 
Umständen nicht der gesamten Befristungsdauer 
entsprechen. 

Ist neben oder in einer Vereinbarung über die 
Probezeit eine Abrede über die Beendigung des 
befristeten Arbeitsvertrags durch eine ordentliche 
Kündigung getroffen, bleibt deren Wirksamkeit von 
der Unwirksamkeit einer unverhältnismäßig langen 
Probezeit unberührt. 

Die unverhältnismäßige Dauer der Probezeit hat zur 
Folge, dass eine Kündigung das Arbeitsverhältnis 
nicht mit der verkürzten Frist des § 622 Abs. 3 BGB 
beendet. 
Orientierungssätze der Richterinnen und Richter des BAG 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 5. Dezember 2024 – 2 
AZR 275/23 
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Dieses Rundschreiben erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Es dient lediglich zu Informationszwecken und bietet 
einen allgemeinen Überblick.  
 
Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informa-
tionen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese In-
formationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein-
gangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein wer-
den.  
 
Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer 
juristischen Person ausgerichtet.  
 
Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betreffenden Situation.  
 
Es können keinerlei vertragliche oder nicht vertragliche Ver-
pflichtungen bzw. Haftungsansprüche gegenüber den Unter-
nehmen der BRB Unternehmensgruppe, deren Gesellschaf-
tern, Berufsträgern sowie weiteren Mitarbeitern abgeleitet 
werden.  
 

 

 

 

 

 


